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Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Satzung über die Abwasserbeseitigung 

der Gemeinde Osterstedt 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 

(GVOBI. Schl.-Holst., S. 514), der §§ 1 Abs. 1; 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2; 6 Abs. 1 bis 7; 8, 

9 und 9a des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBI. 

Schl.-Holst., S. 564), der §§ 1, 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes 

(AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 425) und des § 14 der Satzung 

über die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Osterstedt (Abwassersatzung) vom 24.02.1994 wird 

nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Osterstedt vom 29. Novem-

ber 2023 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Abwassersatzung vom 24. 

Februar 1994 als öffentliche Einrichtung. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der jeweiligen zentralen öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich der Kosten für den ersten Grundstücksanschluss (Ab-

wasserbeiträge), 

b) Kostenerstattung für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe a) und b) ist die Anschlussleitung 

von der Hauptleitung bis zur Grenze des zu entwässernden Grundstückes, ohne Leitungen auf 

dem Grundstück und ohne Kontrollschacht. 

 

§ 2 

Grundsatz 

 

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Abwassergebühren oder auf 

andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungs-

anlagen Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme erwach-

senden Vorteile. 

(2) Die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und Umbau zentraler öffentlicher Abwasserbesei-

tigungsanlagen wird in einer besonderen Satzung geregelt. 
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§ 3 

Gegenstand der Beitragspflicht 

 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-

gungsanlage angeschlossen werden können und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich ge-

nutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauf-

fassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Be-

bauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage tatsächlich ange-

schlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absat-

zes 1 nicht erfüllt sind. 

(3) Grundstücke im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-

rechtlichen Sinne. 

 

§ 4 

Beitragsmaßstab 

 

(1) Der Anschlussbeitrag wird als nutzungsbezogener Flächenbeitrag erhoben. 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogener Flächenbeitrages werden für jedes Vollgeschoss 

100% der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die 

nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Beson-

derheiten des Bauwerkes nicht feststellbar, werden bei industriell genutzten Grundstücken je ange-

fangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich oder gewerblich genutzten Grundstücken je 

angefangene 2,40 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, wenn für 

das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche im 

Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-

setzt ist, 

c) bei Grundstücken, -für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zusammen-

hang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstückes, höchstens 

jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von 50 m dazu 

verlaufenden Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch 

einen zum Grundstück gehörenden Weg oder eine Einfahrt mit der Straße verbunden sind, die 

Fläche zwischen der Straße zugewandten Grundstückseite und einer im Abstand von 50 m dazu 

verlaufenden Parallelen. Bei späterer Bebauung der tiefer liegenden Flächen erfolgt eine Veranla-

gung, wenn die Bebauung eine Abwasserentsorgung erfordert. 

d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordne-

ter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z. B. Schwimmbäder und Festplätze - nicht aber Sportplät-
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ze und Friedhöfe), 75% der Grundstücksfläche, bei Campingplätzen jedoch 100% der Grund-

stücksfläche, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof fest-

gesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsäch-

lich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen 

Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. 

Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen je-

weils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer 

Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergän-

zung auf dem Grundstück erfolgt, 

f) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die Abwas-

serbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 

Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen 

Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 

Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grund-

stück erfolgt. 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung einer der bauli-

chen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie), die Fläche des Grund-

stückes, auf die sich die Planfeststellung bezieht. 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-

schosse; 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt, son-

dern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlagen angegeben ist, die durch 

3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäu-

dehöhe, wobei Bruchzahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 

finden keine Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenen Vollgeschosse, 

wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl der Vollgeschosse nach Buchsta-

be a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach Buchstabe b) überschritten werden, 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-

schosse noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind 

- bei bebauten Grundstücken die Anzahl der tatsächlichen Vollgeschosse der näheren Umgebung 

- bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken, die Zahl der auf den Grundstücken der näheren 

Umgebung überwiegend vorhanden, oder soweit Bebauungsplan-festsetzungen für diese Grund-

stücke erfolgt sind, festgesetzten oder nach Buchstabe b) berechneten Vollgeschosse 

- bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die außerhalb 

von Bebauungsgebieten tatsächlich so genutzt werden (z. B. Sport-, Fest- und Campingplätze, 

Schwimmbäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbeschluss 

einer der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, wird bezogen auf die Fläche 

nach Abs. 3 Buchstabe g) - ein Vollgeschoss angesetzt. 
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(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 Abs. 4 und § 7 Wohnungs-

bauerleichterungsgesetz (WoBauErIG) liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vor-

schriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 

getroffen sind; 

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß enthält. 

 

§ 5 

Beitragssatz 

 

Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage be-

trägt 2,50 €/qm. 

 

§ 6 

Beitragspflichtige 

 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstückes ist. 

Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbaube-

rechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 

Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentümer oder 

mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner.  

 

§ 7 

Entstehung der Beitragspflicht 

 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öffentli-

chen Abwasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstück. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit 

dessen Genehmigung. 

 

§ 8 

Entstehung der Beitragspflicht, Nachveranlagung 

 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öffentli-

chen Abwasserbeseitigungsanlage. 

(2) Für unbebaute Grundstücke, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 

BauGB) oder des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) liegen, entsteht die 

Beitragspflicht erst, wenn die Erfordernisse des Absatzes 1 erfüllt sind und das Grundstück mit 

anzuschließenden Gebäuden bebaut oder tatsächlich angeschlossen wird. 

(3) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit 

der Genehmigung des Anschlusses. 
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(4) Ändern sich für ein bebautes Grundstück die für die Beitragsmessung nach § 4 Abs. 3 Buch-

stabe f), g) oder Satz 2 bis 4 sowie die nach § 4 Abs. 2 maßgebenden Umstände und erhöht sich 

dadurch der grundstücksbezogene Nutzungsteil, entsteht ein dem höheren Vorteil entsprechender 

zusätzlicher Beitrag. In diesem Falle entsteht die Beitragspflicht mit dem Beginn der Maßnahmen, 

die den höheren Nutzungsvorteil entstehen lassen. 

 

§ 9 

Vorauszahlungen 

 

Auf Beiträge können angemessene Vorauszahlungen gefordert werden, sobald mit der Ausführung 

der Maßnahme begonnen wird. § 7 gilt entsprechend. Eine geleistete Vorauszahlung ist bei der 

Erhebung des endgültigen Beitrages gegenüber dem Schuldner des endgültigen Beitrages zu ver-

rechnen. 

Die Vorauszahlung wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Be-

scheides fällig. 

 

§ 10 

Veranlagung, Fälligkeit 

 

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 

Bescheides fällig. 

 

§ 11 

Entstehung des Erstattungsanspruches 

 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weiteren 

Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits ent-

standen ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche einen eigenen Grund-

stücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage her (zusätzliche Grund-

stücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzli-

cher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. Der Erstattungs-

anspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. §§ 6 und 9 Satz 1 gelten 

entsprechend. Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach 

Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 12 

Benutzungsgebühren 

 

Die Gemeinde Osterstedt erhebt zur Deckung der Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhal-

tung der Abwasseranlage einschließlich der Verzinsung des aufgewendeten Kapitals und der Ab-

schreibungen Benutzungsgebühren. Die Benutzungsgebühren gliedern sich in Grund- und Zusatz-

gebühren. 
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§ 13 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 

(1) Die Grundgebühr beträgt für jeden Abwasseranschluss jährlich 136,00 EURO. 

(2) Die Zusatzgebühr beträgt je Einwohner jährlich 83,76 EURO. 

Als Einwohnerzahl gilt die Zahl der Einwohner auf den angeschlossenen Grundstücken am 01.04. 

und am 01.10. des Jahres. 

Rückwirkende behördliche An- und Abmeldungen bleiben dabei unberücksichtigt. Ändert sich die 

Bemessungsgrundlage vor dem 01.04. oder dem 01.10. kann aus Billigkeitsgründen auf Antrag 

des Betroffenen von der Regelung abgewichen werden 

(3) Die Zusatzgebühr wird bei ganz oder teilweise gewerblich, beruflich oder betrieblich genutzten 

Grundstücken nach Einwohnergleichwerten (EGW) berechnet und erhoben, sofern wegen dieser 

besonderen Nutzung Abwasser auf diesen Grundstücken anfällt und nach den Bestimmungen der 

Abwassersatzung in die Abwasseranlage einzuleiten ist. 

Es ist anzusetzen für:   

a) Gewerbetriebe 0,5 EGW 

b) Gewerbebetriebe mit 3 bis 9 Beschäftigten zu-

sätzlich 

1,0 EGW 

c) Gewerbebetriebe mit 10 Beschäftigten 

Und je weitere 10 Beschäftigte zusätzlich 

2,0 EGW 

1,0 EGW 

Maßgebend für die Berechnung ist die Anzahl der Beschäftigten am 01.04. und 01.10. 

d) Gaststätten mit einer betrieblich genutzten Flä-

che von mehr als 50 qm je weitere angefangene 

50 qm zusätzlich 

 

0,5 EGW 

e) Beherbergungsbetriebe, Internate, Reiterhöfe, 

Alten- und Pflegeheime 

-die EGW werden auf halbe und volle EGW aufge-

rundet- 

 

        Bettenzahl x Ausnutzung im Vorjahr 

                               365 

= EGW 

f) land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0,5 EGW 

g) land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit 

Milchviehhaltung zusätzlich 

0,5 EGW 

h) land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit 3 bis 

9 Beschäftigten zusätzlich 

1,0 EGW 

i) land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit 10 

Beschäftigten 

und je weitere 10 Beschäftigte zusätzlich 

2,0 EGW 

 

1,0 EGW 

Maßgebend ist die Anzahl der durchschnittlich im Jahr Beschäftigten.  
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j) Vereinshäuser, Sportlerheime, Kindergärten je 

10 Plätze 

1,0 EGW 

Treffen auf einem Grundstück mehrere Merkmale zu, so werden sie nebeneinander zugrunde ge-

legt.  

Die Zusatzgebühr beträgt je Einwohnergleichwert (EGW) jährlich 83,76 EURO. 

 

§ 14 

Entstehung der Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens jedoch 

a) für die Grundgebühr mit dem 1. des Monats, der auf den Tag des betriebsfertigen Anschlusses 

bzw. der Inbetriebnahme der Grundstücksabwasseranlage folgt, 

b) für die Zusatzgebühr mit dem Tag des betriebsfertigen Anschlusses bzw. der Inbetriebnahme 

der Grundstücksabwasseranlage. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an die Abwasseranla-

ge entfällt bzw. die Grundstücksabwasseranlage außer Betrieb genommen wird und der Gemeinde 

Osterstedt hiervon schriftlich Mitteilung gemacht worden ist. 

 

§ 15 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstückes, bei Wohnungs- oder Teileigentum der 

Wohnungs- und Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erdbaurecht belastet, ist der Erb-

bauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Wohnungs- und Teileigentümer 

einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück 

entfallenden Gebühren. Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 

sind Gesamtschuldner. 

(2) Bei Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Über-

gang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen über. Erfolgt die Rechtsänderung zum 

01. eines Monats, beginnt die Gebührenpflicht mit dem Tage der Rechtsänderung. Wenn der bis-

herige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel versäumt, so haftet er für die Gebüh-

ren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, neben den 

neuen Pflichtigen. 

 

§ 16 

Heranziehung und Fälligkeit 

 

(1) Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid 

über andere Abgaben verbunden werden kann. 

(2) Die Gebühr wird in Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

November fällig. Die durch bisherigen Bescheid festgesetzten Vierteljahresbeträge sind innerhalb 
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des nächsten Jahres zu den angegebenen Zeitpunkten so lange zu zahlen, wie der neue Bescheid 

noch nicht erteilt worden ist. 

(3) Bei der Neuveranlagung ist die Gebühr für verstrichene Fälligkeitszeitpunkte innerhalb von 14 

Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides in einer Summe zu zahlen. Nach Beendigung der Ge-

bührenpflicht endgültig festgestellte Abrechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen nach Be-

kanntgabe des Bescheides auszugleichen. 

 

§ 17 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und 

Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnis-

se am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb 

eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Be-

rechnung der Abgaben beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Gemein-

de schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn Anlagen neu geschaffen, 

geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgaben-

ordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung festzustel-

len oder zu überprüfen; die Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 18 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der Ver-

anlagung nachdieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach den 

§§ 24 bis 28 BauGB der Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, dem 

Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes 

durch die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und 

Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiter-

verarbeiten. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Hausnummernvergabe erhoben 

und gespeichert worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern 

übermittelt worden sind.  

(2) Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Ab-

gabenpflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen 

mit den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese 

Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverar-

beiten. 

(3) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an 

Auftragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die datenverarbeitende Stelle (Gemeinde/Amt) bleibt 

verantwortlich.  

(4) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung des Schleswig-Holsteinisches 

Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 

02.05.2018 (GVOBI. S. 162) und der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung Nr. 2016/679 
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des Europäischen Parlaments und Rates vom 27.4.2016: Amtsblatt L 119 vom 4.5.2016, S. 1, ber. 

Amtsblatt L 314 vom 22.11.2016, S. 72, Amtsblatt L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gülti-

gen Fassung. 

 

§ 19 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen § 17 die erfor-

derlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück 

betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu prüfen. 

 

§ 20 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensat-

zung zur Satzung über die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Osterstedt vom 02.03.2022 außer 

Kraft.  

(2) Soweit Gebührenansprüche bzw. Kostenerstattungsansprüche sowie sonstige Abgabenan-

sprüche nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Regelungen entstan-

den sind, dürfen Gebühren- und Kostenerstattungspflichtige nicht ungünstiger gestellt werden als 

nach den bisher geltenden Satzungsregelungen bzw. gesetzlichen Regelungen.  

 

 

Osterstedt, den 05.12.2023 

 

 

gez. (L.S.) 

 

Johannes-Wilhelm Wittmaack 

(Bürgermeister) 

 


